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bei der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen sind für den durch die Gemeinde 
sicherzustellenden Brandschutz – Art. 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes – der Löschwasserbedarf nach 
dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehemaligen Bayer. Landesamts für Brand- und 
Katastrophenschutz festzustellen und ggf. durch den Ausbau der abhängigen Wasserversorgung 
(Hydrantennetz) entsprechend dem Merkblatt Nr. 1.8-5, Stand 08.2000, des Bayer. Landesamts für 
Wasserwirtschaft bzw. nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches 
e.V. (DVGW) – Arbeitsblätter W 331 und W 405 – und/oder der unabhängigen Wasserversorgung (z.B. 
unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14 230 o.ä.) bei Bedarf im Benehmen mit dem Kreisbrandrat 
zu überprüfen und zu sichern. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die „Planungshilfen für die Bauleitplanung“, Fassung 2014/2015, 
herausgegeben von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
insbesondere auf den Abschnitt II 3 Nr. 31 – Brandschutz-. 
Wir haben uns nur aus der fachlichen Sicht des Brandschutzes geäußert und diese Äußerung innerhalb 
der Regierung nicht abgestimmt. 

Auf die Befassung vom 06.12.17 zum Schreiben vom 01.06.2017 wird verwiesen. Die 
Begründung wurde daraufhin hinsichtlich der Löschwasserbereitstellung ergänzt. Die 
Hinweise und gesetzlichen Regelungen zum Brandschutz sind im Rahmen der 
Objektplanung zu beachten. Deren Einhaltung ist ggf. im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens zu gewährleisten. Für die vorbereitende Bauleitplanung besteht 
kein Handlungsbedarf. 
 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein materieller Änderungsbedarf ist 
nicht ersichtlich. 

2. Wasserwirtschaftsamt Weilheim i.OB, Schreiben vom 01.02.2018 (Hinweis auf 

Schreiben vom 05.07.2017) 



die o. g. Änderung des Flächennutzungsplanes ist deckungsgleich zum Bebauungsplan "Hirschvogel 
Automotive Group". 
Die wasserwirtschaftlichen Belange werden in beiden Verfahren behandelt, jedoch mit größerer 
Detaillierung auf Ebene des Bebauungsplanes. Daher leisten wir unseren Beitrag zusammengefasst für 
beide Verfahren im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplanverfahren. 

Zum genannten Bebauungsplan nehmen haben wir als Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 
05.07.2017 bereits Stellung genommen. Unter Beachtung dieser Stellungnahme sowie der folgenden 
Punkte bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung: 
 
Die Niederschlagswasserbeseitigung soll vorrangig durch Versickern erfolgen. Dies begrüßen wir 
ausdrücklich. Eine Beachtung des notwendigen Flächenbedarfs wäre schon im Bauleitplanverfahren 
wünschenswert, etwa in Verbindung mit der Festsetzung der Grünflächen. 
 
Da keine Gesamtplanung der Niederschlagswasserbeseitigung im Umgriff des Bebauungsplans erfolgt, wie 
in der vorherigen Stellungnahme angeraten, weisen wir nochmals ausdrücklich auf die Lage des 
Bebauungsplans im Zustrombereich der Trinkwasserversorgungsanlage der Gemeinde Vilgertshofen hin. 
Aufgrund der durchaus gegebenen Trinkwasserschubrelevanz zum gegenwärtigen Zeitpunkt und unter 
Berücksichtigung der Größe des Vorhabens ist somit bei der Planung der Versickerungsanlagen nur eine 
Versickerung über die belebte Bodenzone zulässig. 
 
Dies gilt umso mehr, da sich im Bereich des Bebauungsplans hoch durchlässige Böden befinden, die sich 
an der Grenze der Zulässigkeit für eine Versickerung bewegen. Bei Planungen zukünftiger 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen ist diesem Umstand eine hohe Bedeutung beizumessen und, 
wie bereits in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt, mit eventuell notwendigen 
Zusatzmaßnahmen zu begegnen. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Unter Beachtung unserer Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine 
Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung. Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens uns eine 
Ausfertigung des rechtskräftigen Bebauungsplanes als PDF-Dokument zu übermitteln. 
 
Das Landratsamt Landsberg am Lech erhält eine Kopie des Schreibens. 

 

Beschluss: 



 

Würdigung: 

Zu 2): Baugrenzen werden im Flächennutzungsplan nicht dargestellt. Ihre Festsetzung 
erfolgt im verbindlichen Bauleitplan. Auf die entsprechende Beratung zum BP wird 
verwiesen.  
Für die vorbereitende Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein materieller Änderungsbedarf ist 
nicht ersichtlich. 

 







Die in der Stellungnahme genannten gesetzlichen Erfordernisse und Hinweise berühren 
nicht die grundsätzliche Bebaubarkeit und berühren insofern nicht unmittelbar den 
Regelungsbereich der vorbereitenden Bauleitplanung. Sie sollen aber in den 
Bebauungsplan aufgenommen werden; ebenso die grundsätzliche Empfehlung, im 
relevanten Nahbereich zur Altdeponie auf dem Grundstück Fl.Nr. 1834 (ca. 80 m vom 
Deponierand) vom Einbau von baulichen Anlagen, bei denen konstruktionsbedingte 
Bodenluftakkumulationen nicht ausgeschlossen werden können, abzusehen. Auf die 
entsprechende Beratung zum BP wird verwiesen.  

 



Für die vorbereitende Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Beschluss: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein materieller Änderungsbedarf ist 
nicht ersichtlich. 

 

6. Handwerkskammer für München und Oberbayern, München, Schreiben vom 

02.02.2018 (Hinweis auf Schreiben vom 04.07.2017) 

Würdigung: 

Beschluss: 

 



Beschluss: 

 



Beschluss: 

 

 

mailto:Planauskunft.Sued@telekom.de


Beschluss: 

https://geoportal.lvn.de/apak/
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